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► Nr.  VO/2025/14550
öffentlich

Lübeck, 11.09.2025
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der CDU-Fraktion

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: info@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

AM Christopher Lötsch (CDU), AM Dr. Axel Flasbarth (BÜ90/DIE 
GRÜNEN), AM Thorsten Fürter (FDP): Erstellung eines Konzepts 
zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Stadtverwaltung 
Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

23.09.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Bürgerschaft folgendes zu beschließen:

Der Bürgermeister wird beauftragt mit der zügigen Entwicklung und Umsetzung eines ver-
antwortungsvollen Konzepts zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Stadtverwal-
tung Lübeck.

1. Dienstvereinbarung zur KI-Nutzung:
Erstellung einer verbindlichen Regelung zur Anwendung von KI-gestützten Tools 
(z.B. ChatGPT, CoPilot, etc.) unter Einbeziehung von Datenschutz, Personalvertre-
tung und IT.

2. „KI-Pass“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Einführung eines Fortbildungs- und Freigabeverfahrens für die sichere Nutzung von 
KI in der Verwaltung.

3. Pilotprojekt „Lübecker KI-Werkstatt“:
Start eines technischen abgesicherten Pilotprojekts zur Erprobung praxistauglicher 
KI-Anwendungen.

4. Künstliche Intelligenz in der Gremienarbeit:
Es soll geprüft werden, inwieweit die Gremien der kommunalen Selbstverwaltung 
durch moderne KI-Tools in ihrer Arbeit unterstützt werden können. Dabei soll insbe-
sondere geprüft werden, wie den Fraktionen ein datensicherer Zugang zu den Daten 
und Dokumenten in ALLRIS für die KI-Analyse gegeben werden kann. 

5. Steigerung der Verwaltungseffizienz mithilfe Künstlicher Intelligenz:
Es soll ein Konzept vorgelegt werden, das die Effizienz der Verwaltung dadurch stei-
gert, dass die Aufgaben in der Verwaltung von KI-gestützten Agenten übernommen 
oder unterstützt werden. Elemente dieses Konzepts sind:
- Ansatz zur Priorisierung der Verwaltungsvorgänge für KI-Einsatz nach der Höhe 

des Personalbedarfs und Umsetzungsaufwandes.
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- Projektorganisation für Priorisierung und Umsetzung.
- Liste der ersten Quick-Wins.
- Zeitplan.

Die Verwaltung wird gebeten, bis spätestens Ende des Jahres erste Umsetzungsoptionen 
vorzulegen. Dabei sollen die zur Verfügung stehenden Smart City Fördermittel genutzt wer-
den, um Leistungen bei Kapazitätsengpässen vornehmlich auch an Drittdienstleister zu ver-
geben.

Begründung:
KI-Technologien bieten erhebliche Effizienzpotenziale für Verwaltung und Bürgerservice. Die 
Stadt Kiel hat im April 2025 mit einem pragmatischen, datenschutzkonformen Vorgehen ei-
nen bundesweit beachteten Weg eingeschlagen, bei dem durch das Schließen einer Dienst-
vereinbarung zwischen Bürgermeister und Gesamtpersonalrat der Grundstein für den er-
folgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz innerhalb der Stadtverwaltung gelegt wurde.

Wir schlagen vor, dass Lübeck diesem Beispiel folgt – technologieoffen, verantwortungsvoll 
und mit Einbindung der Mitarbeitenden und der städtischen Gesellschaften.

Anlagen:

Ausschussmitglied
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